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(57) Ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Lebens-
mittel-Aufnahmebehälter (8) für ein Haushaltskältegerät
(1), mit einer Schale (10) zur Aufnahme der Lebensmittel,
mit einem dazu separaten Deckel (9), der zum Schließen
der Schale (10) auf die Schale (10) aufsetzbar ist, so
dass eine Beschickungsöffnung der Schale (10) ver-
schließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel
(9) eine Abdeckplatte (13) aufweist, die in Tiefenrichtung
(z) des Lebensmittel-Aufnahmebehälters (8) zum Ein-
stellen der geschlossenen Stellung und der offenen Stel-
lung verschiebbar gelagert ist, und der Deckel (9) eine
Anzeigeleiste (25) mit einem ersten Anzeigebereich (27),
der die offene Stellung des Deckels (9) symbolisch an-
zeigt, und einem zweite Anzeigebereich (26), der die ge-
schlossene Stellung des Deckels (9) symbolisch anzeigt,
aufweist, wobei der erste Anzeigebereich (27) von oben
einsehbar ist, wenn die Abdeckplatte (13) in einer ersten
Verschiebestellung angeordnet ist und der zweite Anzei-
gebereich (26) von oben einsehbar ist, wenn die Abdeck-
platte (13) in einer zweiten Verschiebestellung angeord-
net ist.
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Beschreibung

[0001] Ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Lebens-
mittel-Aufnahmebehälter für ein Haushaltskältegerät.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Haushalts-
kältegerät mit einem derartigen Lebensmittel-Aufnahme-
behälter.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind vielfältige Aus-
gestaltungen derartiger Lebensmittel-Aufnahmebehäl-
ter bekannt. Üblich ist es dabei, dass in einem Haushalts-
kältegerät eine zu dem Lebensmittel-Aufnahmebehälter
separate Anordnung eines Glasfachbodens oder eines
Rahmens oder einer sonstigen Trennplatte oberhalb des
Lebensmittel-Aufnahmebehälters, insbesondere des-
sen Deckel, vorgesehen ist. An dieser zum Lebensmittel-
Aufnahmebehälter separaten Komponente ist üblicher-
weise ein Betätigungselement, wie beispielsweise ein
Schieber, angeordnet. Durch Bewegung dieses Schie-
bers kann über eine Koppelvorrichtung der Deckel des
Lebensmittel-Aufnahmebehälters angehoben und abge-
senkt werden. Dadurch wird der Lebensmittel-Aufnah-
mebehälter geöffnet oder geschlossen. In dem Zusam-
menhang darf auf die EP 2 923 165 B1 verwiesen wer-
den. Entsprechendes ist auch aus der WO 2014/079781
A1 und der WO 2014/090644 A1 bekannt.
[0003] Bei diesen bekannten Ausgestaltungen ist es
auch vorgesehen, dass das Haushaltskältegerät eine
Anzeige aufweist. Mit dieser ist symbolhaft die Stellung
des Deckels angezeigt. Diese Anzeige ist jedoch eben-
falls extern zum Lebensmittel-Aufnahmebehälter ange-
ordnet. Sie kann beispielsweise im Bereich des Betäti-
gungselements an dem zum Deckel des Lebensmittel-
Aufnahmebehälters und somit auch zum gesamten Le-
bensmittel-Aufnahmebehälter separaten, darüber ange-
ordneten Glasfachboden oder dem Rahmen oder der
Trennwand angeordnet sein.
[0004] Eine derartige Ausgestaltung ist relativ bau-
teilintensiv. Ebenso ist ein kompakter Aufbau nur bedingt
möglich.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
nen Lebensmittel-Aufnahmebehälter zu schaffen, der im
Hinblick auf ein Informieren über die Stellung eines De-
ckels verbessert ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Lebensmittel-
Aufnahmebehälter und ein Haushaltskältegerät gemäß
den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst.
[0007] Ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Lebens-
mittel-Aufnahmebehälter für ein Haushaltskältegerät.
Der Lebensmittel-Aufnahmebehälter weist eine Schale
zur Aufnahme der Lebensmittel auf. Des Weiteren weist
der Lebensmittel-Aufnahmebehälter einen zur Schale
separaten Deckel auf. Der Deckel ist zum Schließen der
Schale auf die Schale aufsetzbar bzw. direkt über der
Schale gelagert. Insbesondere ist der Deckel direkt von
oben auf die Schale aufsetzbar bzw. direkt über der
Schale im Kältegerät gelagert. Eine Beschickungsöff-
nung der Schale ist dadurch verschließbar. Der Deckel
umfasst eine Abdeckplatte, welche in Tiefenrichtung des

Lebensmittel-Aufnahmebehälters relativ zur Schale ver-
schiebbar gelagert ist. Dadurch kann ein Belüftungsraum
bzw. Freigabespalt der Beschickungsöffnung der Schale
abhängig von der Verschiebestellung des Deckels frei-
gegeben oder geschlossen werden. Der Belüftungsraum
dient der Regulierung der Feuchtigkeit in der Schale. Der
Deckel selbst weist eine Anzeigeleiste mit einem ersten
Anzeigebereich und einem dazu separaten zweiten An-
zeigebereich auf. Durch den ersten Anzeigebereich ist
insbesondere eine offene Stellung des Deckels symbo-
lisch angezeigt. Durch den zweiten Anzeigebereich ist
die geschlossene Stellung des Deckels symbolisch an-
gezeigt. Der erste Anzeigebereich ist von oben am Le-
bensmittel-Aufnahmebehälter selbst einsehbar, wenn
die Abdeckplatte in einer ersten Verschiebestellung an-
geordnet ist. Der zweite Anzeigebereich ist von oben am
Lebensmittel-Aufnahmebehälter selbst einsehbar, wenn
die Abdeckplatte in einer zweiten Verschiebestellung an-
geordnet ist. Durch eine derartige Ausgestaltung eines
Lebensmittel-Aufnahmebehälters ist eine Anzeigeleiste
quasi im Lebensmittel-Aufnahmebehälter selbst ange-
ordnet. Durch diese können unterschiedliche Stellungen
des Deckels und somit auch insbesondere unterschied-
liche Lagerinformationen symbolisch angezeigt werden.
Es ist bei dieser Ausgestaltung daher nicht mehr erfor-
derlich, dass durch eine relativ komplexe Konstruktion
extern zum Lebensmittel-Aufnahmebehälter eine derar-
tige Anzeigeleiste positioniert werden muss. Dadurch ist
ein kompakterer Aufbau ermöglicht. Insbesondere ist da-
durch auch eine direkte Information diesbezüglich am
Lebensmittel-Aufnahmebehälter selbst ermöglicht. Das
Einsehen und Erkennen dieser Anzeigeinformation ist
daher am Lebensmittel-Aufnahmebehälter selbst er-
möglicht. Auch dann, wenn der Lebensmittel-Aufnahme-
behälter für sich betrachtet ist und beispielsweise aus
dem Haushaltskältegerät entnommen ist oder teilweise
entnommen ist, kann dennoch der Zustand des Deckels
uneingeschränkt erkannt werden. Besonders vorteilhaft
ist dieses Konzept, bei welchem die Anzeigeleiste im Le-
bensmittel-Aufnahmebehälter selbst angeordnet ist ge-
rade dann, wenn es, wie hier vorgesehen, die Abdeck-
platte in Tiefenrichtung verschiebbar ist, um den geöff-
neten oder geschlossenen Zustand einzustellen. Da die
Anzeigeleiste nämlich nicht irgendwo im Lebensmittel-
Aufnahmebehälter angeordnet ist, sondern wiederum
am Deckel selbst kann hier eine sehr präzise, deutlich
erkennbare und besonders vorteilhaft am Lebensmittel-
Aufnahmebehälter selbst einsehbare symbolische Infor-
mation präsentiert werden. Gerade da der Deckel selbst
dasjenige Bauteil ist, welches zentral für die geöffnete
oder geschlossene Stellung des Lebensmittel-Aufnah-
mebehälters verantwortlich ist, ist die Anordnung der An-
zeigeleiste dort auch sehr vorteilhaft. Gerade durch diese
spezifische Verschiebemöglichkeit, nämlich linear in Tie-
fenrichtung ist bei einer Betätigung des Deckels auch für
einen Nutzer direkt nachvollziehbar und von oben ein-
sehbar, welcher Anzeigebereich nun erkennbar ist und
welche Information damit transportiert wird.
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[0008] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass der erste Anzeigebereich in der ersten Ver-
schiebestellung der Abdeckplatte nach oben hin durch
die Abdeckplatte unverdeckt angeordnet ist. Damit ist er
nach oben hin vollständig freiliegend. Die Erkennbarkeit
ist dadurch besonders vorteilhaft. Insbesondere ist vor-
gesehen, dass in dieser ersten Verschiebestellung der
zweite Anzeigebereich nicht erkennbar ist. Er ist insbe-
sondere in dieser ersten Verschiebestellung der Abdeck-
platte abgedeckt, insbesondere vollständig abgedeckt.
Damit können fehlerhafte Interpretationen, was nun tat-
sächlich angezeigt werden soll, vermieden werden. Die
Eindeutigkeit der Anzeigeinformation ist dadurch erhöht.
Insbesondere ist vorgesehen, dass der Deckel eine
Frontleiste aufweist. Diese ist insbesondere an einer Ba-
sisplatte der Abdeckplatte angeordnet. Insbesondere ist
in dieser ersten Verschiebestellung der zweite Anzeige-
bereich durch die Frontleiste von oben abgedeckt.
[0009] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass der zweite Anzeigebereich in der zweiten Ver-
schiebestellung der Abdeckplatte nach oben hin durch
die Abdeckplatte abgedeckt ist. Insbesondere weist die
Abdeckplatte, insbesondere eine Basisplatte der Ab-
deckplatte, einen transparenten Bereich auf. In dieser
zweiten Verschiebestellung ist der zweite Anzeigebe-
reich durch diesen transparenten Bereich der Abdeck-
platte von oben durch die Abdeckplatte hindurch einseh-
bar. Bei dieser Ausgestaltung ist somit vorgesehen, dass
die Abdeckplatte in der zweiten Verschiebestellung zwar
von oben den zweiten Anzeigebereich bedeckt, jedoch
durch diesen transparenten Bereich der Abdeckplatte
hindurch dieser zweite Anzeigebereich dennoch unein-
geschränkt erkennbar und einsehbar ist. Durch diese
Ausgestaltung ist ebenfalls ein kompakter Aufbau er-
möglicht. Es ist nicht erforderlich, diesen zweiten Anzei-
gebereich so zu positionieren, dass er in der zweiten Ver-
schiebestellung auch uneingeschränkt nach oben hin
freiliegend und nicht abgedeckt angeordnet ist.
[0010] Dadurch ist es ermöglicht, dass der zweite An-
zeigebereich und somit auch die Anzeigeleiste so ange-
ordnet und orientiert werden können, dass sie sich im
gewissen Maße in den Flächenbereich der Beschi-
ckungsöffnung der Schale hineinerstreckt. Insbesondere
ist es durch diese Ausgestaltung auch ermöglicht, dass
die Anzeigeleiste in Tiefenrichtung betrachtet in einem
vorderen Frontbereich des Lebensmittel-Aufnahmebe-
hälters angeordnet werden kann und diesbezüglich
platzsparend angeordnet werden kann. Durch diese Po-
sitionierung ist auch eine besonders vorteilhafte Erken-
nung der Anzeigebereiche ermöglicht. Denn ein Nutzer
muss in dem Zusammenhang nicht weit nach hinten bli-
cken, um die Anzeigeinformation erkennen zu können.
[0011] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Deckel
eine Frontleiste aufweist, die an einem vorderen Rand
der Abdeckplatte angeordnet ist. Insbesondere weist die
Abdeckplatte eine Basisplatte auf, die Bestandteil der
Abdeckplatte ist. An dieser Basisplatte ist die dazu se-
parate Frontleiste frontseitig und somit an dem vorderen

Rand der Basisplatte angeordnet. Der erste Anzeigebe-
reich ist in der zweiten Verschiebestellung der Abdeck-
platte durch die Frontleiste von oben uneinsehbar abge-
deckt. Der zweite Anzeigebereich ist in der ersten Ver-
schiebestellung der Abdeckplatte durch die Frontleiste
von oben uneinsehbar abgedeckt. Durch die Frontleiste
wird in dem Zusammenhang ein Multifunktionsbauteil
bereitgestellt. Einerseits dient es als frontseitiger Kan-
tenschutz der Basisplatte. Andererseits dient es als funk-
tionelles Abdeckelement, um in den Verschiebestellun-
gen die jeweils abzudeckenden Anzeigebereiche zuver-
lässig abzudecken. Dadurch wird eine sehr präzise und
genaue Informationsdarstellung der jeweiligen Anzeige-
bereiche ermöglicht. Falsche Interpretationen können
dadurch zumindest deutlich reduziert werden.
[0012] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Anzei-
geleiste an einer Platte ausgebildet ist. Diese Platte des
Lebensmittel-Aufnahmebehälters ist in Höhenrichtung
betrachtet unter der Abdeckplatte angeordnet. Sie ist al-
so in Höhenrichtung betrachtet zwischen der Abdeck-
platte und der Schale angeordnet. Dadurch ist sie platz-
sparend positioniert. Insbesondere ist sie dadurch auch
geschützt angeordnet.
[0013] Insbesondere erstreckt sich die Platte in einer
Horizontalebene. Die Platte ist vorzugsweise viereckig.
[0014] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass der Deckel einen Rahmen aufweist. An diesem
Rahmen ist die dazu separate Abdeckplatte des Deckels
in Tiefenrichtung verschiebbar direkt gelagert. Abhängig
von der Verschiebestellung der Abdeckplatte ist ein Be-
lüftungsraum zwischen Rahmen und Abdeckplatte ge-
öffnet oder geschlossen. Im geöffneten Zustand ist durch
den freigegebenen Belüftungsraum ein Spalt der Beschi-
ckungsöffnung freigegeben. Eine derartige Ausgestal-
tung ist dahingehend sehr vorteilhaft, da der Deckel dies-
bezüglich mutlikomponentig aufgebaut ist. Durch den
Rahmen wird eine entsprechende Stabilisierung des De-
ckels erreicht und dadurch eine sehr vorteilhafte Ver-
schiebebewegung der Abdeckplatte ermöglicht. Indem
der Rahmen die Abdeckplatte umfangsseitig vollständig
umgreift, ist die Abdeckplatte auch entsprechend ge-
schützt angeordnet. Dadurch ist sie auch verbessert ge-
führt. Es ist somit ein sehr kontinuierliches und leichtgän-
giges sowie klemmfreies Verschieben ermöglicht. Darü-
ber hinaus ist durch eine derartige Ausgestaltung die An-
bringung des Deckels im Haushaltskältegerät verbes-
sert. Es ist nämlich dadurch ermöglicht, dass der Rah-
men ortsfest im Haushaltskältegerät angeordnet werden
kann. Dadurch ist bei einer Verschiebung des Deckels,
die dann nur durch die Abdeckplatte erfolgt, keine Rela-
tivbewegung zwischen dem Rahmen und der Schale
ausgebildet. Auch dadurch ist die Verschiebebewegung
präziser möglich, ohne, dass sich unerwünschte Verkip-
pungen oder Verspreizungen ergeben würden. Nicht zu-
letzt ist dadurch erreicht, dass die grundsätzliche Positi-
on des Lebensmittel-Aufnahmebehälters mit seinen bei-
den Komponenten, nämlich dem Deckel und der Schale
bestehen bleibt und hier keine unerwünschten Positions-
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änderungen zueinander auftreten. Lediglich durch die an
dem Rahmen verschiebbar gelagerte Abdeckplatte wird
dann das Öffnen und Schließen des gesamten Lebens-
mittel-Aufnahmebehälters erreicht, wenn nur Lagerbe-
dingungen geändert werden sollen, aber kein Lagergut
aus der Schale entnommen oder zugegeben werden soll.
Dazu kann die Schale herausgezogen werden.
[0015] Um Kühlgut in die Schale zu legen oder aus der
Schale zu entnehmen, kann die Schale aus dem Kälte-
gerät herausgezogen werden, während der Deckel un-
verändert im Kältegerät verbleibt. Insbesondere ist die
Schale relativ zum ortsfest angeordneten Rahmen ver-
schiebbar gelagert. Auch die Position der Abdeckplatte
wird durch ein Verschieben der Schale nicht beeinflusst.
Der Deckel dient der Feuchtigkeitsregulierung in der
Schale. Wenn die Schale im eingeschobenen Zustand
unterhalb des Deckels angeordnet ist, wird die Feuchtig-
keit in der Schale durch die Verschiebeposition der Ab-
deckplatte bestimmt. Ist die Abdeckplatte im geschlos-
senen Zustand ist auch die Beschickungsöffnung der
Schale vollständig verschlossen. Ist die Abdeckplatte in
der geöffneten Position ergibt sich ein schmaler Spalt.
Dieser schmale Spalt entspricht einer gleich großen Frei-
gabe der Beschickungsöffnung.
[0016] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass die Platte, an welcher die Anzeigeleiste aus-
gebildet ist, an einer Unterseite des Rahmens angeord-
net ist. Vorzugsweise erstreckt sich diese Platte vollstän-
dig unter die Abdeckplatte. In einer vorteilhaften Ausfüh-
rung ist vorgesehen, dass die Platte an einer Unterseite
eines frontseitigen Rahmenteils des Rahmens angeord-
net ist. Es kann vorgesehen sein, dass die Platte einstü-
ckig mit diesem frontseitigen Rahmenteil ausgebildet ist.
[0017] Indem diese Platte am Rahmen selbst ange-
ordnet ist, kann sie an einem diesbezüglich stabilen Trä-
ger positioniert werden. Die generelle Halterung der Plat-
te ist dadurch verbessert.
[0018] Insbesondere ist die Platte in Tiefenrichtung be-
trachtet von diesem frontseitigen Rahmenteil nach hinten
frei auskragend angeordnet. Da diesbezüglich auch ge-
wisse Gewichtskräfte und Hebelkräfte wirken, ist eine
derartige Anbindung an den Rahmen besonders vorteil-
haft. Darüber hinaus ist durch diese Ausgestaltung die
Platte auch relativ geschützt angeordnet. Denn die Ab-
deckplatte ist stets oberhalb der Platte angeordnet. Ins-
besondere sind die beiden Anzeigebereiche in Tiefen-
richtung betrachtet hintereinander angeordnet und auf
einer Oberseite dieser Platte ausgebildet. Sie können als
Bedruckung ausgebildet sein. Sie können jedoch auch
beispielsweise als Klebefolien oder dergleichen aufge-
bracht sein.
[0019] Es kann vorgesehen sein, dass der Rahmen
vollständig umlaufend ausgebildet ist. Der Rahmen kann
bei der Verschiebebewegung der Abdeckplatte ortsfest
zur Schale angeordnet sein. Diesbezüglich kann er zer-
störungsfrei lösbar im Haushaltskältegerät angeordnet
sein.
[0020] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-

hen, dass der Rahmen eine Abdeckleiste aufweist, die
an einem rückseitigen Rahmenteil des Rahmens oder
an einem frontseitigen Rahmenteil des Rahmens ange-
ordnet ist. Durch die Abdeckleiste ist zumindest im ge-
schlossenen Zustand der Abdeckplatte ein in Tiefenrich-
tung gebildeter Freiraum zwischen der Abdeckplatte und
dem frontseitigen Rahmenteil abgedeckt. Indem diese
Abdeckplatte, insbesondere deren Basisplatte, in Tiefen-
richtung ein kleineres Ausmaß aufweist, als eine lichte
Weite zwischen einem frontseitigen Rahmenteil und ei-
nem rückseitigen Rahmenteil, kann diese Verschiebe-
bewegung der Abdeckplatte ermöglicht werden. Vorteil-
haft ist diese Abdeckleiste dann, wenn die Abdeckplatte
vollständig nach vorne gezogen ist und somit ein Schlie-
ßen der Beschickungsöffnung vorgesehen ist. Um in dem
Zusammenhang im hinteren Bereich der Abdeckplatte
keine nach oben offene Anordnung und somit den nach
oben offenen Freiraum vorzufinden, ist die Abdeckleiste
vorgesehen. Diese Abdeckleiste überlappt somit in Tie-
fenrichtung betrachtet mit der Abdeckplatte in allen mög-
lichen Verschiebestellungen.
[0021] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass der Deckel in einer dritten Verschiebestellung
zwischen der ersten Verschiebestellung und der zweiten
Verschiebestellung positionierbar ist. In der dritten Ver-
schiebestellung ist sowohl der erste Anzeigebereich und
zumindest teilweise gleichzeitig der zweite Anzeigebe-
reich zumindest teilweise von oben einsehbar.
[0022] Es kann vorgesehen sein, dass die Anzeigebe-
reiche als in Breitenrichtung des Lebensmittel-Aufnah-
mebehälters längliche Informationsstreifen ausgebildet
sind.
[0023] Die Anzeigeleiste mit den Anzeigebereichen
symbolisiert explizit oder implizit die jeweilige Stellung
des Deckels. Dies kann durch Symbole angezeigt sein,
die den Deckel direkt betreffen. Es kann jedoch auch
vorgesehen sein, dass diese jeweilige Stellung des De-
ckels durch anderweitige Symbole angezeigt ist. Bei-
spielsweise können in dem Zusammenhang Symbole
angezeigt werden, die die damit einhergehende jeweilige
Temperatur und/oder Luftfeuchte im Lebensmittel-Auf-
nahmebehälter symbolisiert. Insbesondere können hier
auch Symbole angezeigt werden, die bei den jeweiligen
Stellungen des Deckels Lebensmittel darstellen, die
dann jeweils vorteilhaft in dem Lebensmittel-Aufnahme-
behälter gelagert werden können. Ist beispielsweise der
Deckel geöffnet, können erste Lebensmittel aufgrund der
dann vorherrschenden Lagerbedingungen im Inneren
des Lebensmittel-Aufnahmebehälters vorteilhaft gela-
gert werden. Diese können dann symbolhaft an der An-
zeigeleiste angezeigt sein. Ist der Deckel geschlossen,
so bilden sich dazu unterschiedliche Lagerbedingungen
im Lebensmittel-Aufnahmebehälter aus. Dies ist vorteil-
haft für andere Lebensmittel. Diese können dann sym-
bolhaft auf der Anzeigeleiste angezeigt sein. Insbeson-
dere ist somit eine symbolhafte Anzeige von Stellungen
des Deckels auf dem Anzeigebereich mit einer symbol-
haften Anzeige von Lagerbedingungen in dem Lebens-
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mittel-Aufnahmebehälter einhergehend. Dies können
symbolhafte Informationen über die Lagerbedingungen
charakterisierende Parameter selbst, wie Temperatur
und/oder Feuchte, sein oder symbolhafte Informationen
der bei den jeweiligen Lagerbedingungen dann vorteil-
haft zu lagernden Lebensmittel sein.
[0024] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass die vorteilhaft vorhandene Frontleiste der Ab-
deckplatte über die gesamte Breite der vorteilhaft vor-
handenen Basisplatte ausgebildet ist. Die Basisplatte
kann zumindest bereichsweise transparent ausgebildet
sein. Sie kann als viereckige Platte ausgebildet sein. Die
Basisplatte kann aus Echtglas oder aus Kunststoff aus-
gebildet sein. Vorzugsweise weist die Frontleiste ein
Griffteil auf. Das Griffteil kann einstückig mit der Front-
leiste ausgebildet sein. Dadurch kann ein Nutzer dieses
Griffteil greifen und eine sehr nutzerfreundliche Bedie-
nung bezüglich dem Verschieben der Abdeckplatte ist
ermöglicht. Der Rahmen des Deckels ist vorzugsweise
aus Kunststoff ausgebildet. Der Rahmen ist insbesonde-
re einstückig ausgebildet.
[0025] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Haushaltskältegerät mit zumindest einem Lebensmittel-
Aufnahmebehälter gemäß dem oben genannten Aspekt
oder einer vorteilhaften Ausgestaltung davon. Das Haus-
haltskältegerät kann ein Kühlgerät oder ein Gefriergerät
oder ein Kühl-Gefrier-Kombigerät sein. Das Haushalts-
kältegerät weist ein Gehäuse auf, in dem zumindest ein
Aufnahmeraum für Lebensmittel ausgebildet ist. Der Le-
bensmittel-Aufnahmebehälter kann in dem Aufnahme-
raum angeordnet sein und bildet, insbesondere im ge-
schlossenen Zustand des Deckels auf der Schale, einen
eigenen abgeschlossenen Lagerbereich. Der Lebens-
mittel-Aufnahmebehälter kann insbesondere ein Frisch-
haltebehälter sein, in dem eine individuelle Lagerbedin-
gung, insbesondere eine individuelle Temperatur
und/oder Luftfeuchte, eingestellt werden kann.
[0026] Damit ist es ermöglicht, eine zu dem restlichen
Bereich des Aufnahmeraums unterschiedliche Lagerbe-
dingung einzustellen. Dies ist insbesondere vorteilhaft
zur Lagerung von spezifischen Lebensmitteln wie bei-
spielsweise Obst oder Gemüse oder Fleisch, wie bei-
spielsweise Fisch.
[0027] Es kann vorgesehen sein, dass das Haushalts-
kältegerät eine Befeuchtungseinrichtung aufweist, mit
welcher die individuelle Luftfeuchte in dem Lebensmittel-
Aufnahmebehälter einstellbar ist.
[0028] Vorzugsweise ist der Lebensmittel-Aufnahme-
behälter aus dem Aufnahmeraum entnehmbar und wie-
der einsetzbar und somit auch ein tragbarer beziehungs-
weise mobiler Behälter.
[0029] Das Haushaltskältegerät kann eine Abdeckung
als Platte aufweisen. Diese ist separat zum Lebensmittel-
Aufnahmebehälter, insbesondere dessen Deckel, und
direkt oberhalb dem Deckel im Aufnahmeraum positio-
nierbar.
[0030] Mit den Angaben "oben", "unten", "vorne", "hin-
ten, "horizontal", "vertikal", "Tiefenrichtung",

"Breitenrichtung", "Höhenrichtung" sind die bei bestim-
mungsgemäßen Gebrauch und bestimmungsgemäßen
Anordnen des Behälters beziehungsweise des Geräts
gegebenen Positionen und Orientierungen angegeben.
[0031] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbe-
schreibung. Die vorstehend in der Beschreibung ge-
nannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch
Ausführungen von der Erfindung als umfasst und offen-
bart anzusehen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt
und erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmals-
kombinationen aus den erläuterten Ausführungen her-
vorgehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführun-
gen und Merkmalskombinationen als offenbart anzuse-
hen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprünglich
formulierten unabhängigen Anspruchs aufweisen.
[0032] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Haushaltskältegeräts;

Fig. 2 eine perspektivische Schnittdarstellung eines
Teilbereichs des Haushaltskältegeräts gemäß
Fig. 1, bei welchem der Deckel im geschlosse-
nen Zustand angeordnet ist und ein zweiter An-
zeigebereich einer Anzeigeleiste von oben ein-
sehbar ist;

Fig. 3 eine Darstellung gemäß Fig. 2, in welcher der
Deckel in einer geöffneten Stellung angeordnet
ist und ein erster Anzeigebereich der Anzeige-
leiste von oben einsehbar ist; und

Fig. 4 eine Teildarstellung des Deckels mit einer per-
spektivischen Betrachtung von unten.

[0033] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0034] In Fig. 1 ist in einer beispielhaften Darstellung
ein Haushaltskältegerät 1 gezeigt, welches als Kühl-Ge-
frier-Kombigerät ausgebildet ist. Das Haushaltskältege-
rät 1 weist einen Korpus 2 mit einem Innenbehälter 3 auf.
Der Innenbehälter 3 begrenzt mit seinen Wänden einen
ersten Innenraum beziehungsweise Aufnahmeraum 4,
der ein Kühlraum ist, und einen beispielhaft darunter an-
geordneten, davon separierten zweiten Innenraum be-
ziehungsweise Aufnahmeraum 5, der ein Gefrierraum
ist. Der Aufnahmeraum 4 dient im Allgemeinen zum frost-
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freien Kühlen von Kühlgut, vorzugsweise bei Tempera-
turen zwischen +4 °C und +8 °C. Der Aufnahmeraum 4
kann jedoch auch als Null-Grad-Fach, insbesondere zum
Frischhalten von Obst oder Gemüse, ausgebildet sein.
Der Aufnahmeraum 4 ist bei geöffneter Tür 6, die front-
seitig den Aufnahmeraum 4 verschließt, zugänglich.
[0035] Der weitere Aufnahmeraum 5 dient im Allge-
meinen zum Tiefgefrieren von Gefriergut, bei beispiels-
weise -18 °C. Der Aufnahmeraum 5 ist bei geöffneter
Gefrierraumtür 7 zugänglich.
[0036] In dem oberen Aufnahmeraum 4 ist ein Kühlgut-
beziehungsweise Frischhaltebehälter ausziehbar gela-
gert, der einen Deckel 9 und eine Schublade beziehungs-
weise Schale 10 aufweist. Über dem Deckel 9 kann, wie
dargestellt, eine zusätzliche, separate Abdeckung 11
beispielsweise in Form einer Trennwand, beispielsweise
eines Glasfachbodens, angeordnet sein. Der Frischhal-
tebehälter stellt einen Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8
dar.
[0037] Der Innenbehälter 3 weist, unter anderem, zwei
gegenüberliegende vertikale Seitenwände 3a und 3b
auf.
[0038] Zumindest durch die Abdeckung 11 ist der Le-
bensmittel-Aufnahmebehälter 8 von dem verbleibenden
restlichen Teilvolumen des Aufnahmeraums 4 separiert.
[0039] Der Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8 kann
zerstörungsfrei lösbar aus dem Aufnahmeraum 4 ent-
nommen werden. Auch im eingebrachten Zustand in dem
Aufnahmeraum 4 ist vorgesehen, dass die Schale 10 in
Tiefenrichtung und somit in z-Richtung im noch im Auf-
nahmeraum 4 gelagerten Zustand hin- und hergescho-
ben werden kann, um in das Innere der Schale 10 ge-
langen zu können.
[0040] In Fig. 2 ist in einer perspektivischen Darstel-
lung ein Teilbereich des Haushaltskältegeräts 1 gemäß
Fig. 1 gezeigt. In dieser Darstellung ist die zum Lebens-
mittel-Aufnahmebehälter 8 und somit auch zu dessen
Deckel 9 separate Abdeckung 11 nicht gezeigt. Der Le-
bensmittel-Aufnahmebehälter 8 weist einen Deckel 9
auf, der ortsfest zur Schale 10 im Haushaltskältegerät 1
angeordnet ist. Bei der Verschiebebewegung des De-
ckels 9 wird somit nur ein Teilelement des Deckels 9
verschoben. Der Deckel 9 weist in dem Zusammenhang
einen Rahmen 12 auf. Dieser Rahmen 12 ist ortsfest an
dem Innenbehälter 3, insbesondere an dessen vertikalen
Seitenwänden 3a und 3b angeordnet. Der Deckel 9 weist
darüber hinaus eine Abdeckplatte 13 auf. Die Abdeck-
platte 13 ist an dem Rahmen 12 in Tiefenrichtung (z-
Richtung) linear verschiebbar gelagert. Bei einem Öffnen
und Schließen des Deckels 9 wird somit nicht der Rah-
men 12, sondern nur diese daran verschiebbar gelagerte
Abdeckplatte 13 verschoben. Insbesondere ist vorgese-
hen, dass eine Oberseite 14 des Rahmens 13 bündig mit
einer Oberseite 15 einer Frontwand 16 der Schale 10
angeordnet ist. Insbesondere ist der Rahmen 12 in Hö-
henrichtung betrachtet überlappend mit der Frontwand
16 angeordnet.
[0041] Die Abdeckplatte 13 weist eine Basisplatte 17

auf. Diese Basisplatte 17 kann aus Glas oder Kunststoff
sein. Sie ist zumindest bereichsweise transparent. Des
Weiteren weist die Abdeckplatte 13 eine Frontleiste 18
auf. Die Frontleiste 18 ist insbesondere als U-Profil aus-
gebildet. Sie ist an einem vorderen Rand der Basisplatte
17 angeordnet. Es kann vorgesehen sein, dass die Front-
leiste 18 ein Griffteil 19 aufweist. Das Griffteil 19 ist ins-
besondere einstückig mit der Frontleiste 18 ausgebildet.
[0042] In Fig. 2 ist der geschlossene Zustand des De-
ckels 9 gezeigt. Diesbezüglich ist somit die Basisplatte
17 an der vorderen Endpostiion angeordnet. Diesbezüg-
lich ist die vorteilhaft vorhandene Frontleiste 18 an einem
vorderen Rahmenteil 20 des Rahmens 12 anliegend. Der
Rahmen 12 weist darüber hinaus seitliche Rahmenteile
21 und 22 sowie ein rückseitiges Rahmenteil 23 auf. Der
Rahmen 12 weist darüber hinaus eine Abdeckleiste 24
auf. Die Abdeckleiste 24 erstreckt sich in Breitenrichtung
über die gesamte Breite zwischen den beiden seitlichen
Rahmenteilen 21 und 22. Sie ist in Tiefenrichtung nach
vorne hin direkt an das hintere Rahmenteil 23 ange-
schlossen. Insbesondere ist diese Abdeckleiste 24 ein-
stückig mit dem Rahmen 12 ausgebildet. Durch diese
Abdeckleiste 24 wird ein Freiraum nach oben hin abge-
deckt, der sich bildet, wenn die Basisplatte 17 in der in
Fig. 2 gezeigten geschlossenen Stellung vollständig
nach vorne gezogen ist. Aufgrund der Verschiebebewe-
gung kann die Basisplatte 17 in Tiefenrichtung nur ein
derartig kleineres Ausmaß als die lichte Weite zwischen
den Rahmenteilen 20 und 23 aufweisen, dass eine der-
artige Lageänderung ermöglicht ist. Dadurch entsteht im
geschlossenen Zustand der Basisplatte 17 im hinteren
Bereich dieser Freiraum, der durch diese Abdeckleiste
24 abgedeckt ist. Dadurch ist die gesamte, durch den
Rahmen 12 umrandete Öffnung vollständig geschlos-
sen.
[0043] Darüber hinaus weist der Lebensmittel-Aufnah-
mebehälter 8 eine Anzeigeleiste 25 auf. Die Anzeigeleis-
te 25 ist somit am Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8
selbst ausgebildet. Die Anzeigeleiste 25 ist insbesondere
am Deckel 9 selbst ausgebildet. Die Anzeigeleiste 25 ist
zur symbolhaften, statischen Darstellung, implizit oder
explizit, der Stellung des Deckels 9 ausgebildet. Die An-
zeigeleiste 25 weist einen zweiten Anzeigebereich 26
auf. Dieser ist in einer vorteilhaften Ausführung als in
Breitenrichtung länglicher, rechteckiger Streifen ausge-
bildet. Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, ist dieser zweite
Anzeigebereich 26, der die geschlossene Stellung des
Deckels 9 symbolisch anzeigt, von oben einsehbar. Er
ist somit durch den geschlossenen Deckel 9 hindurch
einsehbar. Die Anzeigeleiste 25 ist in Höhenrichtung be-
trachtet somit zwischen dem Deckel 9, insbesondere der
Basisplatte 17, und der Schale 10 angeordnet. In der in
Fig. 2 gezeigten geschlossenen Stellung des Deckels 9
ist dieser Anzeigebereich 26 durch die Abdeckplatte 13
von oben abgedeckt. Aufgrund der zumindest teilweise
transparenten Ausgestaltung der Abdeckplatte 13 ist die-
ser zweite Anzeigebereich 26 jedoch von oben einsehbar
und durch die Abdeckplatte 13 hindurch einsehbar. In
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dieser zweiten Verschiebestellung des Deckels 9 ist ein
zum zweiten Anzeigebereich 26 separater erster Anzei-
gebereich 27 (Fig. 3) uneinsehbar. Er ist insbesondere
durch die Abdeckplatte 13 abgedeckt. Insbesondere ist
dieser erste Anzeigebereich 27 durch die Frontleiste 18
von oben abgedeckt, insbesondere vollständig abge-
deckt.
[0044] In Fig. 3 ist eine entsprechende Darstellung wie
in Fig. 2 gezeigt. Jedoch ist hier der Deckel 9 in der of-
fenen Stellung dargestellt. Dazu ist in der vorteilhaften
Ausführung die Basisplatte 17 in Tiefenrichtung linear
nach hinten und relativ zum Rahmen 12 nach hinten ver-
schoben. Dadurch ist der erste Anzeigebereich 27 von
oben einsehbar. Er ist nicht durch die Basisplatte 17 und
nicht durch die Frontleiste 18 von oben abgedeckt. In
dieser ersten Verschiebestellung der Abdeckplatte 13 ist
somit dieser erste Anzeigebereich 27 durch kein weiteres
Element von oben abgedeckt. Er ist somit vollständig
nach oben hin freiliegend. In dieser ersten Verschiebe-
stellung der Abdeckplatte 13, die die offene Stellung des
Deckels 9 darstellt, ist in vorteilhafterweise der zweite
Anzeigebereich 26 von oben abgedeckt. Insbesondere
ist er durch die Frontleiste 18 von oben abgedeckt, ins-
besondere vollständig abgedeckt und uneinsehbar.
[0045] In Fig. 4 ist in einer Teildarstellung der Deckel
9 gezeigt. Die perspektivische Darstellung zeigt eine An-
sicht von unten. Es ist hier die geschlossene Stellung
des Deckels 9 gezeigt. Wie zu erkennen ist, weist der
Deckel 9 eine Platte 28 auf. Die Platte 28 ist in einer
Horizontalebene orientiert. Die Platte 28 ist an dem Rah-
men 12 ausgebildet. Insbesondere ist sie einstückig mit
dem Rahmen 12 ausgebildet. In einer vorteilhaften Aus-
führung ist vorgesehen, dass die Platte 28 an einer Un-
terseite 20a des frontseitigen Rahmenteils 20 angeord-
net ist. Sie erstreckt sich somit unterhalb des Rahmens
12 und unterhalb der Abdeckplatte 13. Sie erstreckt sich
von diesem frontseitigen Rahmenteil 20 in Tiefenrichtung
nach hinten in Richtung des hinteren Rahmenteils 23.
Die Platte 28 erstreckt sich in Tiefenrichtung weiter als
das frontseitige Rahmenteil 20. Es ist frei auskragend
nach hinten orientiert. Die Platte 28 ist vorzugsweise in
Breitenrichtung betrachtet mittig am frontseitigen Rah-
menteil 20 angeordnet und ist in Breitenrichtung kleiner
als die Hälfte, insbesondere kleiner als ein Drittel, der in
Breitenrichtung bemessenen Länge des frontseitigen
Rahmenteils 20 ausgebildet. Die Anzeigeleiste 25 ist auf
einer Oberseite 28a (Fig. 3), die einer in Fig. 4 erkenn-
baren Unterseite 28b gegenüberliegt, ausgebildet. Es
kann vorgesehen sein, dass die Abdeckplatte 13 berüh-
rungslos zu der Platte 28 angeordnet und geführt ist. Es
kann auch vorgesehen sein, dass die Platte 28 als Träger
für die Abdeckplatte 13 dient und diesbezüglich mit der
Abdeckplatte 13 berührt ist. Dies kann insbesondere au-
ßerhalb der Anzeigebereiche 26 und 27 erfolgen. Da-
durch werden die Anzeigebereiche 26 und 27 nicht ver-
kratzt oder anderweitig beeinträchtigt.

Bezugszeichenliste

[0046]

1 Haushaltskältegerät
2 Korpus
3 Innenbehälter
3a vertikale Seitenwand
3b vertikale Seitenwand
4 Aufnahmeraum
5 Aufnahmeraum
6 Tür
7 Gefrierraumtür
8 Lebensmittel-Aufnahmebehälter
9 Deckel
10 Schale
11 Abdeckung
12 Rahmen
13 Abdeckplatte
14 Oberseite
15 Oberseite
16 Frontwand
17 Basisplatte
18 Frontleiste
19 Griffteil
20 vorderer Rahmenteil
20a Unterseite
21 seitlicher Rahmenteil
22 seitlicher Rahmenteil
23 rückseitiger Rahmenteil
24 Abdeckleiste
25 Anzeigeleiste
26 zweiter Anzeigebereich
27 erster Anzeigebereich
28 Platte
28a Oberseite
28b Unterseite

Patentansprüche

1. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) für ein Haus-
haltskältegerät (1), mit einer Schale (10) zur Aufnah-
me der Lebensmittel, mit einem dazu separaten De-
ckel (9), der zum Schließen der Schale (10) auf die
Schale (10) aufsetzbar ist, so dass eine Beschi-
ckungsöffnung der Schale (10) verschließbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckel (9) eine
Abdeckplatte (13) aufweist, die in Tiefenrichtung (z)
des Lebensmittel-Aufnahmebehälters (8) zum Ein-
stellen der geschlossenen Stellung und der offenen
Stellung verschiebbar gelagert ist, und der Deckel
(9) eine Anzeigeleiste (25) mit einem ersten Anzei-
gebereich (27), der die offene Stellung des Deckels
(9) symbolisch anzeigt, und einem zweite Anzeige-
bereich (26), der die geschlossene Stellung des De-
ckels (9) symbolisch anzeigt, aufweist, wobei der
erste Anzeigebereich (27) von oben einsehbar ist,
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wenn die Abdeckplatte (13) in einer ersten Verschie-
bestellung angeordnet ist und der zweite Anzeige-
bereich (26) von oben einsehbar ist, wenn die Ab-
deckplatte (13) in einer zweiten Verschiebestellung
angeordnet ist.

2. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Anzei-
gebereich (27) in der ersten Verschiebestellung der
Abdeckplatte (13) nach oben hin durch die Abdeck-
platte (13) unverdeckt angeordnet ist.

3. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der zwei-
te Anzeigebereich (26) in der zweiten Verschiebe-
stellung der Abdeckplatte (13) nach oben hin durch
die Abdeckplatte (13) abgedeckt ist und durch einen
transparenten Bereich der Abdeckplatte (13) hin-
durch von oben einsehbar ist.

4. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (9) eine Frontleiste (18)
aufweist, die an einem vorderen Rand der Abdeck-
platte (13) angeordnet ist, wobei der erste Anzeige-
bereich (27) in der zweiten Verschiebestellung der
Abdeckplatte (13) durch die Frontleiste (18) von
oben uneinsehbar abgedeckt ist und der zweite An-
zeigebereich (26) in der ersten Verschiebestellung
der Abdeckplatte (13) durch die Frontleiste () von
oben uneinsehbar abgedeckt ist.

5. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeigeleiste (25) an einer Platte
(28) ausgebildet ist, die unter der Abdeckplatte (13)
angeordnet ist.

6. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (9) einen Rahmen (12)
aufweist, an welchem die dazu separate Abdeckplat-
te (13) in Tiefenrichtung (z) verschiebbar gelagert
ist, so dass abhängig von der Verschiebestellung
der Abdeckplatte (13) die Beschickungsöffnung ge-
öffnet oder geschlossen ist.

7. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
5 und Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Platte (28) an einer Unterseite (20a) des Rah-
mens (12), insbesondere eines frontseitigen Rah-
menteils (20) des Rahmens (20), angeordnet ist und
sich unter die Abdeckplatte (13) erstreckt.

8. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
6 oder Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rahmen (12) vollständig umlaufend ausgebildet
ist und/oder der Rahmen (12) bei der Verschiebe-

bewegung der Abdeckplatte (13) ortsfest zur Schale
(20) angeordnet ist.

9. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche 6 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen (12) eine Abdeck-
leiste (24) aufweist, die an einem rückseitigen Rah-
menteil (23) des Rahmens (12) angeordnet ist, wo-
bei durch die Abdeckleiste (24) zumindest im ge-
schlossenen Zustand der Abdeckplatte (13) ein in
Tiefenrichtung (z) gebildeter Freiraum zwischen der
Abdeckplatte (13) und dem rückseitigen Rahmenteil
(23) abgedeckt ist.

10. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (9) in einer dritten Ver-
schiebestellung zwischen der ersten Verschiebe-
stellung und der zweiten Verschiebestellung positi-
onierbar ist, wobei in der dritten Verschiebestellung
der erste Anzeigebereich (27) zumindest teilweise
und gleichzeitig der zweite Anzeigebereich (26) zu-
mindest teilweise von oben einsehbar sind.

11. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeigebereiche (26, 27) als Be-
druckung ausgebildet sind.

12. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeigebereiche (26, 27) in Tie-
fenrichtung (z) des Lebensmittel-Aufnahmebehäl-
ters (8) hinter einander ausgebildet sind.

13. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeigebereiche (26, 27) als in
Breitenrichtung (x) des Lebensmittel-Aufnahmebe-
hälters (8) längliche Informationsstreifen ausgebil-
det sind.

14. Haushaltskältegerät (1) mit einem Lebensmittel-Auf-
nahmebehälter (8) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.
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